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Beschlussvorlage 2024/026

Tagesordnungspunkt:

Kindergartenbedarfsplan 2024

Beratungsfolge:

Sachlage:

Für Kinder ab vollendetem 1. Lebensjahr bis zur Einschulung besteht ein
Rechtsanspruch auf den Besuch eines Kindergartens.
Von den Kommunen ist darauf hinzuwirken, dass für die Altersgruppen 1 – 6 Jahre ein
bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Die Gemeinde ist nach dem
Kindergartengesetz für die Bedarfsplanung und Bedarfsfeststellung verantwortlich.
Dabei spielen die örtliche Situation, die familiären Strukturen und die Größe der
Gemeinde eine Rolle.

Abb. 1: Die bisherige Entwicklung der Jahrgangsstärken

(rote Zahl)
Die bisherige Entwicklung der durchschnittlichen Jahrgangsstärke gegenüber 2020
stieg von 75,1% auf 79,1% an (entspricht einer Steigerung von 5,3%).

(blaue Zahl)
Damit steigt die Zahl der Anspruchsberechtigten von 2020 von 443 auf 476 (entspricht
einer Steigerung von 7,4%).
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Die Jahrgangszahlen und die Kinder, die einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz
haben, sind gestiegen, sowohl im U3 als auch im Ü3 Bereich.

Wie man in Abbildung 1 erkennen kann, entspricht die tatsächliche Inanspruchnahme
bei den 1jährigen 30% und bei den 2jährigen mittlerweile 85%.

Die Tendenz der tatsächlichen Inanspruchnahme in den nächsten 5 – 10 Jahren wäre
weiterhin steigend, wenn laut vieler Eltern ausreichend Kindergartenplätze vorhanden
wären.

Die folgenden Abbildungen 2 und 3 veranschaulichen die Zunahme der
anspruchsberechtigten Kinder anhand der aktuellen Zahlen aus den
Kindertageseinrichtungen und des Einwohnermeldeamtes.

Abbildung 2: aktueller Abgleich der Zahlen der Anspruchsberechtigten

In der Tabelle sind die aktuellen Zahlen aus unserem Einwohnermeldeamt mit Stand
14.03.2024 aufgelistet.

Dunkelblau sind die Kinder, die zum jetzigen Stand schon über 3 Jahre sind,

Hellblau sind die Kinder, die im Laufe dieses Kigajahres 3 Jahre alt werden

Rosa sind die Kinder, die im Laufe des Kigajahres 2 Jahre alt werden

Orange sind die Kinder, die im Laufe des Kigajahres 1 Jahr alt werden.
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Abbildung 3: Abgleich der Zahlen der Anspruchsberechtigten

In Abbildung 3 werden die Zahlen der anspruchsberechtigten Kinder in Neresheim mit
den vorhandenen Plätzen in den Kindertageseinrichtungen abgeglichen.

Insgesamt gibt es in Neresheim

221 Kinder, die bereits 3 Jahre alt sind

84 Kinder, die im Laufe dieses Kigajahres 3 Jahre alt werden

69 Kinder, die im Laufe des Kigajahres 2 Jahre alt werden

73 Kinder, die im Laufe des Kigajahres 1 Jahre alt werden

Laut Betriebserlaubnis der Kindertageseinrichtungen sind folgende Betreuungsplätze
vorhanden:

47 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren

48 Plätze für Kinder im Alter von 2-3 Jahren*

242 Plätze im Alter von 3-6 Jahren.

*Achtung: Zweijährige in altersgemischten Gruppen zählen zwei Plätze!

Gleicht man nun die Zahl der Anspruchsberechtigten mit der Zahl der vorhandenen
Betreuungsplätze ab, so kommt man zu dem Ergebnis, dass im Bereich der 1-
3jährigen bei einer derzeitigen Inanspruchnahme von 80% 47 Betreuungsplätze
fehlen. Bei den 3-6jährigen fehlen 63 Plätze.

Anpassung des Angebotes:

Die Kindertageseinrichtungen haben bereits interveniert und ihre Platzangebote der
erhöhten Nachfrage nach Ü3-Plätzen im Rahmen Ihrer Betriebserlaubnis angepasst.
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Abb. 4: Kapazitäten der Betreuungsangebote für das Kindergartenjahr 2024/25

In der linken Spalte sind die Kapazitäten der Kindertageseinrichtungen laut
Betriebserlaubnis angegeben.

In der rechten Spalte haben die Kindertageseinrichtungen ab September 2024 ihre
Plätze aufgrund des großen Kindergartenplatzmangels im Ü3-Bereich gezielt an Ü3-
Kinder angepasst, in dem sie die U3-Plätze in den altersgemischten Gruppen mit Ü3-
Kindern belegt haben. Dadurch konnten mehr Kinder aufgenommen werden.
Auch verweilen Kinder mit 3 Jahren länger in der Krippe.

Daher stehen für 2024/25 in den Kindertageseinrichtungen

47 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren

23 Plätze für Kinder im Alter von 2-3 Jahren

292 Plätze im Alter von 3-6 Jahren zur Verfügung.
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Nach dieser Platzbelegung erhalten zum Stand 14.03.2024

13 anspruchsberechtigte Ü3-Kinder und
72 anspruchsberechtigte U3-Kinder

zum September 2024 keinen Platz in einer Kindertageseinrichtung.

Ausblick:

Mittels der Daten des statistischen Landesamtes kann man einen Ausblick geben auf
die kommenden 10 Jahre mit und ohne Wanderung. Geht man dabei von einer
steigenden Inanspruchnahme der Anspruchsberechtigten bei den 1-2jährigen und
2-3jährigen aus, so ist der voraussichtliche Bedarf von Kindergärtenplätzen in den
nächsten zehn Jahren leicht schwankend.

Dies hängt stark von der angenommenen Inanspruchnahme im U3-Bereich ab. Die
angenommene Inanspruchnahme wird wiederum durch politische Entscheidungs-
träger entschieden. Zum Vergleich kann diese Auswirkungen in den folgenden vier
Abbildungen mit unterschiedlichen Inanspruchnahmen nachvollzogen werden.

Abb. 5: Bevölkerungsvorausberechnung (angenommene Inanspruchnahme von 20% bei 1-2jährigen
und 60% bei den 2-3jährigen)

Abb. 6: Bevölkerungsvorausberechnung (angenommene Inanspruchnahme von 30% bei 1-2jährigen
und 85% bei den 2-3jährigen)
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Abb. 7: Bevölkerungsvorausberechnung (angenommene Inanspruchnahme von 35% bei 1-2jährigen
und 75% bei den 2-3jährigen)

Abb. 8: Bevölkerungsvorausberechnung (angenommene Inanspruchnahme von 35% bei 1-2jährigen
und 90% bei den 2-3jährigen)

Tatsächliche IST-Stand:

Die Kindertageseinrichtungen sind zum 14.03.2024 voll belegt.
Die Stadt bekommt öfter die Anfrage aus der Öffentlichkeit, warum
Kindertageseinrichtungen „nicht voll belegt sind“. Das fällt besonders in kleineren
Kindergärten wie in Schweindorf, Kösingen oder Dorfmerkingen auf.

Das liegt zum einen daran, dass die Öffentlichkeit nicht daran denkt, dass die U3-
Kinder in altersgemischten Gruppen mit 2 Plätze angerechnet werden – da doppelt so
viel Betreuung notwendig ist.
Zum anderen vergeben die Kindertageseinrichtungen die Plätze auch unterm Jahr, je
nach Dringlichkeit. Hierfür sind Platzreservierungen notwendig.
Diese Kinder bekommen z. B. die Platzzusage im September für Dezember.
Diese Reservierungen werden aber bei Kindergartenplatzabfragen, z.B. durch das
statistische Bundesamt, etc. nicht angezeigt.
Tatsächlich sind die Kindertageseinrichtungen aber bis September 2025 voll belegt.

Es stehen zum Stand 17.04.2024 laut dem Anmeldesystem „Little Bird“ 26 Kinder auf
der Warteliste, die für September 2024 einen Kindergartenplatz benötigen:

 13 U3-Kinder benötigen einen Krippenplatz
 2 Kinder stehen auf der Warteliste für einen Platz in einer altersgemischten Gruppe

(Achtung: Diese Kinder beanspruchen 4 Plätze)
 9 Ü3-Kinder benötigen einen Kindergartenplatz
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Abb. 9: Little Bird Anmeldeliste Stand 14.03.2024
Warteliste April 2024 bis März 2025

Blicken wir auf die weitere Entwicklung sehen wir, dass die Anmeldezahlen zum
September 2025 zunehmen.

Abb. 10: Little Bird Anmeldeliste mit Stand 14.03.2024
März 2025 bis Februar 2026

Es benötigt im Moment laut dem Anmeldesystem „Little Bird“ 61 Plätze ab September
2025:

 21 Plätze werden für Ü3-Kinder benötigt
 16 Plätze werden für U3-Kinder in der Krippe benötigt
 12 Plätze werden für U3-Kinder mit dem Wunsch für einen Platz in einer

altersgemischten Gruppe (12 Kinder x 2 = 24 Plätze) benötigt

Aufgrund der sehr stark zunehmenden Anzahl an Kindern mit auffälligen Verhalten,
werden die Träger ab 2025 künftig zum Schutz der anderen Kinder und des
pädagogischen Personals die Kinder, die eine Inklusionskraft vom Landratsamt
genehmigt bekommen, mit 2 Plätze anrechnen.

Die Eröffnung der neuen 5gruppigen Kindertageseinrichtung wird bei entsprechender
Findung und Einstellung von Fachpersonal bis zu 84 Kinder betreuen können.
Somit kann ab September 2025 dem Rechtsanspruch für jedes Kind gewährleistet
werden.

Anlage:
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Neresheim, 30.04.2024

gez. gez.
Thomas Häfele Jasmin Albert
Bürgermeister Hauptamt

Diese Sitzungsvorlage darf nur mit Zustimmung des Bürgermeisters zu anderen
Zwecken als der Sitzungsvorbereitung genutzt werden.
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